
Mitteilungen der
Gemeinde Geroldshausen
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Geroldshausen, Telefon 09366/510
E-Mail: gemeinde@geroldshausen.de | www.geroldshausen.de | Facebook: geroldshausen.de
Dienststunden im Rathaus Geroldshausen: Dienstag von 17 Uhr – 19 Uhr

jeden 1. Samstag im Monat von 9 Uhr – 11 Uhr

Nr. 2             März 2023
Annahmeschluss für Anzeigen ist jeweils der 15. des Monats

Anzeigen bitte an: verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de

Wir, die Gemeinde Geroldshausen, sind Mitglied der
Interkommunalen Allianz Fränkischer Süden.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Ge-
meinde Geroldshausen,

der Gemeinderat hat in der Februar-Sitzung bis
nach Mitternacht getagt. Es mussten mehr als
30 TOPs beraten und ggf. beschlossen werden.
Somit wurden weitere wichtige Weichen für die
Entwicklung unserer Gemeinde gestellt. Vielen
herzlichen Dank, liebe Gemeinderäte, für die
gute und konstruktive Zusammenarbeit, auch
und gerade bei vorgerückter Stunde. Wenn man
dabei auch noch berücksichtigt, dass manche
von Euch am gleichen Tag vor 6:00 Uhr wieder
aufstehen mussten, muss man vor Eurer ehren-
amtlichen Arbeit für unsere Gemeinde größten
Respekt haben.

Apropos „Weichen stellen“: Die Regierung von
Unterfranken hat die Gemeinde aufgefordert,
eine Stellungnahme zu den Planungen der Bahn
wegen der Lärmschutzwände in Geroldshau-
sen abzugeben. Die Planunterlagen können auf
der Internetseite der Regierung von Unterfran-
ken (http://www.regierung.unterfranken.bay-
ern.de) unter Wirtschaft, Verkehr, Landesent-
wicklung -> Schienen- und Straßenverkehr -> Ei-
senbahn des Bundes; Durchführung von Anhö-
rungsverfahren für Baumaßnahmen in Unter-
franken mit Antragstellung bis 06.12.2020 ->
Lärmsanierung Ortsdurchfahrt Geroldshausen
eingesehen werden. Die Planzeichnungen sind
im Gemeinderat auf sehr großes Unverständnis
gestoßen. So ist der Bahnübergang Klingen-
straße, dessen

Schließung vertraglich vereinbart wurde,

eingezeichnet. Auch die Breite zwischen den
Lärmschutzwänden ist zu schmal, um dort den
vertraglich vereinbarten Mittebahnsteig zu er-
richten. Es stellt sich überhaupt die Frage, ob
durch Geroldshausen eine Art „Berliner Mauer“
errichtet werden soll. Der Gemeinderat hat die
Verwaltung beauftragt, bis zur nächsten Sitzung
eine Stellungnahme zu erarbeiten. Darin wird
gefordert, dass die Lärmschutzwände nicht er-
richtet werden. In der Sitzung wurde berichtet,
dass sich mindestens die Anlieger in der Klin-
genstraße gegen eine Lärmschutzwand ausge-
sprochen haben.

Der Landkreis Würzburg hat den 52 Gemeinden
vorgeschlagen, einen Zweckverband für die
Verkehrsüberwachung zu gründen. Der Ge-
meinderat hat sich gegen den Beitritt ausgespro-
chen. Die Gemeinde ist bereits Mitglied in einem
derartigen Zweckverband. Dieser Vertrag wurde
im Jahr 2017 stillgelegt, weil über die Jahre ein
Defizit von mehr als 14.000,00 EUR aufgelaufen
ist. Die meisten „Einnahmen“ – also Ordnungs-
widrigkeiten – wurden damals in der Haupt-
straße gemacht. Die Hauptstraße ist mittlerweile
durch die wechselnden Parkplätze verkehrsbe-
ruhigt. Es würde auch keinen Sinn machen, den
ruhenden Verkehr zu überwachen. Die wenigen
Gehsteig- oder Falsch-Parker sind grundsätzlich
Anlieger, die durch direkte Ansprache besser auf
ihr Fehlverhalten hingewiesen werden können.

Auch in der Bürgersammlung wurde angeregt,
das „unansehnliche“ Buswartehäuschen in Ge-
roldshausen mit Graffiti neu zu gestalten. Der
Gemeinderat hat in der Februarsitzung be-
schlossen, nicht nur das Buswartehäuschen,
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sondern auch das JUZ in Moos durch einen
Künstler mit Graffitis gestalten zu lassen. Dieser
Künstler hat u. a. die Bahnunterführung in Rei-
chenberg mit dem Schriftschriftzug „Reichen-
berg“ und dem Wappen der Gemeinde gestaltet.

Die Gemeinderäte waren sprachlos und schüt-
telten nur noch mit dem Kopf, als der Bericht zu
den weiteren drei Wasserschäden an der
Entkalkungsanlage im neuen Kindergarten
Zauberbähnle vorgetragen wurde. Zunächst
war im Oktober vergangenen Jahres im Technik-
raum, der sich im Dachgeschoss befindet, ein
Schaden wegen eines Siphons entstanden. Das
Wasser war bis ins Bad der Kinderkrippe, die
sich im Erdgeschoss befindet, gelaufen. Die Ver-
sicherung der Gemeinde Geroldshausen wurde
eingeschaltet. Eine Trocknungsfirma hatte in Zu-
sammenarbeit mit Gutachtern die Trocknung
übernommen. Ende Januar 2023 wurde wieder
an der Entkalkungsanlage ein Wasseraustritt an
der rechten Überwurfmutter des Verteilers ent-
deckt. Das Wasser war bis ins Bad der Kinder-
krippe gelaufen. Die Versicherung der Ge-
meinde Geroldshausen wurde erneut einge-
schaltet. Der Sanitär-Monteur hat die Überwurf-
mutter wieder festgedreht. Die Polizei wurde in-
formiert. Eine Woche später vor dem Ortstermin
wegen dieses Wasserschadens wurde erneut an
der Entkalkungsanlage ein Wasseraustritt –
diesmal an der linken Überwurfmutter des Ver-
teilers – festgestellt. Es ist ein noch größerer
Wasserschaden entstanden. Eine Firma hat
eine Nottrocknung eingerichtet. Gutachter waren
vor Ort.

Eine Projektgruppe (Gemeinde, 1. Kommandan-
ten FF Geroldshausen und Moos) entwickeln
zurzeit ein Konzept für den Katastrophenfall.
In diesem Zusammenhang wurden Schränke zur
Aufbewahrung von Benzin- und Dieselvorräten
für die Feuerwehren im Interkommunalen Bau-
hof aufgestellt. Für die Sporthalle des SV Ge-
roldshausen wird eine Notstromversorgung ein-
gerichtet. Es ist geplant, dass die Gemeinde Ge-
roldshausen am 09.03.2023 am geplanten lan-
desweiten einheitlichen Probealarm mit beiden

Sirenen – also in Geroldshausen und in Moos –
teilnimmt.

Schließlich wurden in der Februar-Sitzung Auf-
träge zur Errichtung des Dorfplatzes in Ge-
roldshausen und der Lärmschutzwand beim
Kindergarten Zauberbähnle entlang der Kirch-
heimer Straße vergeben.

Die Übermacht der Geroldshäuser Jugendfeuer-
wehr war so groß, dass sich Bürgermeister und
Gemeinderat nicht lange beim Rathaussturm
am 16.02.2023 verteidigen konnten. Einen aus-
führlichen Bericht finden Sie in dieser Ausgabe
des Mitteilungsblatts.

Zum Schluss noch ein kleiner Hoffnungsschim-
mer am Horizont: Landrat Eberth kommt zum
Ortseingang nach Moos und bringt vielleicht die
Zusage mit, dass an der Einflugschneise eine
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h
bestehen bleibt.

Der Obst- und Gartenbauverein freut sich auf Ihr
Kommen zum Info-Abend „Der Garten im Kli-
mawandel“ am Mittwoch, dem 01.03.2023, um
19:30 Uhr, in der Sportgaststätte.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den
Frühling. Bleiben Sie gesund!

Ihr

Gunther Ehrhardt, 1. Bürgermeister

Herausgeber: Gemeinde Geroldshausen

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt:
Gunther Ehrhardt, 1. Bürgermeister
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Bericht aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 17.01.2023:

Im Folgenden wird die Stimmverteilung der Beschlüsse nur dann aufgeführt, wenn sie nicht einstimmig
gefasst wurden.

Wiedereröffnung der Arztpraxis in der Kirchheimer Straße 22 in Geroldshausen durch Praxis für
Allgemeinmedizin Dres. med. Reim, Reichenberg; anwesend: Dr. Lena Reim und Dr. Martin Blümel

Die Gemeinschaftspraxis Reim aus Reichenberg plant die Eröffnung einer Filialpraxis in Geroldshausen,
in den Räumen der bis 2017 bestehenden Hausarzt - Praxis in der Kirchheimer Straße 22.

Der Sprechstundenumfang wird dem Bedarf und den Möglichkeiten der Praxis angepasst.

Als Arzt wird Martin Blümel, aktuell Weiterbildungsassistent im letzten Jahr in der Gemeinschaftspraxis,
hauptsächlich in Geroldshausen tätig sein, mit Unterstützung von Dr. Lena und Dr. Florian Reim.

Eröffnung der Filiale ist für Oktober 2023 geplant, sofern die Rahmenbedingungen geklärt sind und die
Zulassung durch die KVB erteilt wird.

Geroldshausen gehört zum Landkreis Würzburg West mit drohender hausärztlicher Unterversorgung; die-
ses Angebot, die ärztliche Betreuung in Geroldshausen vor Ort wieder sicherzustellen, bedeutet einen
großen Gewinn für die Gemeinde und den Landkreis.

Frau Dr. Reim erklärt, der große Vorteil der Praxis in Geroldshausen bestehe darin, dass sie barrierefrei
sei, was in Reichenberg nicht der Fall ist. Somit können auch Patienten aus Reichenberg, die schlecht zu
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Fuß sind, in Geroldshausen in die Praxis kommen. Sie erklärt, dass in der hausärztlichen Sprechstunde u.
a. sowohl Impfungen als auch Vorsorgeuntersuchungen, Notfallversorgung vorgenommen werden. Herr
Blümel ist spezialisiert auf die „kleine“ Chirurgie.

Der Vorsitzende begrüßt es sehr, dass die Arztpraxis wieder in Betrieb genommen wird. Eine Arztpraxis in
einer Gemeinde ist gerade auch für die ältere Generation wichtig. Normalerweise fehlen in den Kommu-
nen entweder die Räumlichkeiten oder der Arzt oder die Patienten. In der Gemeinde Geroldshausen sind
alle drei Problemfelder gelöst. Das ist ein Glücksfall! Auch andere, größere Kommunen suchen seit Jah-
ren nach einem Arzt und bauen sogar Ärztehäuser, die sie an Ärzte vermieten. Das Gremium schließt sich
dieser Meinung an.

11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Geroldshausen
a) Billigungsbeschluss der Vorentwurfsunterlagen
b) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
sowie der Öffentlichkeit

Der Gemeinderat Geroldshausen hat seiner Sitzung am 12.04.2022 die 11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Geroldshausen auf dem Grundstück Flur-Nr. 625, Gemarkung Geroldshau-
sen, beschlossen.

Mit der Durchführung des Verfahrens zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ge-
roldshausen wurde zugleich die Auktor Ingenieur GmbH aus Würzburg beauftragt.

Das geplante Gebiet ist derzeit im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Geroldshausen als
Fläche für Gewerbe nach § 8 BauNVO ausgewiesen.

Durch die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes „Solar
Wohngebiet Kornäcker“, die im Parallelverfahren durchgeführt wird, um die Fläche als allgemeines
Wohngebiet nach § 4 BauNVO darzustellen, planungsrechtlich vorbereitet.
Mit E-Mail-Schreiben vom 21.12.2022 hat die Auktor Ingenieur GmbH nunmehr Vorentwurfsunterlagen
(Planfassung und Begründung mit Umweltbericht) vorgelegt; diese sind dieser Vorlage beigefügt.

Herr Rehbein von der Auktor Ingenieur GmbH ist in der Sitzung anwesend und stellt die Vorentwurfsunter-
lagen vor.

Vom Gemeinderat ist über die weiteren Verfahrensschritte der Billigung des Vorentwurfs sowie der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit zu
entscheiden.

Die Verwaltung verweist auf den Städtebaulichen Vertrag, der im Nicht-Öffentlichen Teil behandelt wird.

Herr Rehbein erklärt, dass der Flächennutzungsplan die Grundlage für den Bebauungsplan ist.

Der Vorsitzende erkundigt sich, warum eine Änderung des Flächennutzungsplanes nötig ist. Dazu antwor-
tet Herr Rehbein, dass in dem Bereich das jetzige Gewerbegebiet zum Allgemeinen Wohngebiet geändert
werden soll.

Der Vorsitzende informiert darüber, dass der Rechtsanwalt noch einige Fragen zum Städtebaulichen Ver-
trag (siehe Nicht-Öffentlicher Teil) zu klären hat und deshalb heute keine Beschlüsse gefasst werden soll-
ten. (Die Gemeinde hatte in Absprache mit dem Investor, Herrn Wirths,k einen Rechtsanwalt mit der Aus-
arbeitung eines Städtebaulichen Vertrags beauftragt.) Das Gremium stimmt diesem Vorschlag zu.

Beschlussvorschlag:
a) Billigungsbeschluss des Vorentwurfs
 Der Gemeinderat billigt zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Geroldshausen

die von Auktor Ingenieur GmbH ausgearbeitete Planfassung und Begründung mit Umweltbericht in der
Vorentwurfs-Fassung vom 23.11.2022.



Gemeinde Geroldshausen   Seite 8

b) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie
der Öffentlichkeit

 Der Gemeinderat stimmt zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Geroldshausen
die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ent-
sprechend den Verfahrensschritten des Baugesetzbuches (BauGB) zu.

Der Tagesordnungspunkt wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt.

Aufstellung Bebauungsplan „Solar Wohngebiet Kornäcker“ mit integriertem Grünordnungsplan
a) Billigungsbeschluss der Vorentwurfsunterlagen
b) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
sowie der Öffentlichkeit

Der Gemeinderat Geroldshausen hat in seiner Sitzung am 12.04.2022 die Aufstellung des Bebauungs-
plans „Solar Wohngebiet Kornäcker“ mit integriertem Grünordnungsplan auf dem Grundstück Flur-Nr. 625,
Gemarkung Geroldshausen, beschlossen.

Mit der Durchführung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans „Solar Wohngebiet Kornäcker“
mit integriertem Grünordnungsplan wurde zugleich die Auktor Ingenieur GmbH aus Würzburg beauftragt.

Ziel ist die Fläche als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO darzustellen.

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Solar Wohngebiet Kornäcker“ läuft das Verfahren zur 11.
Änderung des Flächennutzungsplans. Die im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellte Fläche für ein
Gewerbegebiet wird in der 11. Flächennutzungsplanänderung als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4
BauNVO dargestellt.
Mit E-Mail-Schreiben vom 21.12.2022 hat die Auktor Ingenieur GmbH nunmehr Vorentwurfsunterlagen
(Planfassung und Begründung mit Umweltbericht, Begründung zum Grünordnungsplan und Spezieller
artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) vorgelegt (siehe Anlage).

Herr Rehbein von der Auktor Ingenieur GmbH ist in der Sitzung anwesend und stellt die Vorentwurfsunter-
lagen vor.

Vom Gemeinderat ist über die weiteren Verfahrensschritte der Billigung des Vorentwurfs sowie der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit zu
entscheiden.

Ein GR will wissen, ob der neue Bebauungsplan „on Top“ auf den bestehenden Bebauungsplan kommt.
Darauf antwortet der Vorsitzende, dass es bisher für diesen Bereich keinen Bebauungsplan gibt.

Ein Mitglied aus dem Gremium erkundigt sich, ob die Höhenunterschiede zwischen den beiden Parkplatz-
reihen ein Problem sind, da das Gelände nach links unten (auf dem Bebauungsplan) abfällt. Herr Rehbein
sieht darin kein Problem, da der Höhenunterschied verschwindend gering ist.

Eine GR´in fragt, ob auf den Parkplätzen nur Carports errichtet werden. Das bejaht Herr Rehbein.

Des Weiteren fragt die Gemeinderätin, ob es denn genug Parkplätze gibt. Dazu antwortet der Investor des
Solarwohngebiets, Herr Wirths, dass die größeren Wohneinheiten 3 Parkplätze und die kleineren
Wohneinheiten 2 Parkplätze zur Verfügung gestellt bekommen.

Ein GR bittet um Auskunft, ob die Zisterne für das Brauchwasser genutzt werden kann. Herr Rehbein teilt
mit, dass dies Herrn Wirths überlassen wird. Herr Wirths informiert darüber, dass er die Zisterne auch für
die Hausnutzung vorsieht.

Der Vorsitzende will wissen, ob für das gesammelte Regenwasser in der unteren linken Ecke dem mittig
eingezeichneten Grünstreifen zugeführt wird. An dieser Stelle sei bisher das Wasser auf das Nachbar-
grundstück (Autohaus Heunisch) gelaufen. Das bejaht Herr Rehbein.
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Der Vorsitzende fragt nach, wo sich der Standort der Rigolen befindet. Dazu informiert Herr Rehbein, dass
die Rigolen bisher unter den Stellplätzen vorgesehen sind. Herr Wirths erklärt, dass dieser Standort nach
Rücksprache mit einigen Firmen für nicht sinnvoll erachtet wird. Die Rigolen sind jetzt unter den öffentli-
chen Straßen vorgesehen.

Eine GR´in will wissen, ob die Grünstreifen auch Ablaufgräben sind. Herr Rehbein informiert, dass es sich
um Mulden handelt, die der Entwässerung der Grundstücke dienen und sich darunter der Überlauf zur Ri-
gole befindet.

Der Vorsitzende teilt mit, dass beim Neubaugebiet in Moos ein Regenrückhaltebecken mit einer „Art offe-
ner Siphon wie bei einer Badewanne“ mit Ablauf des Regenwassers in den Moosbach geplant ist. Im Ge-
gensatz dazu ist bei der vorliegenden Entwässerung des Baugebiets Solar-Wohngebiet Kornäcker in der
Mitte ein Becken mit Überlauf (= Grünfläche in der Mitte) geplant; als eine „Art Badewanne ohne Siphon“.
Das bedeutet, dass das Wasser länger steht, weil das Becken nicht leerlaufen kann. Das Regenrückhalte-
becken im Neubaugebiet Kornäcker (hinten gegenüber der Fa. Feuerland), das genauso errichtet wurde,
musste durch die Feuerwehr leer gepumpt werden, da sich eine Mückenplage entwickelt hatte.

Ein Zuhörer erkundigt sich, warum er als Anlieger nicht nach dem Schallschutzgutachten befragt wurde.
Dazu kann Herr Rehbein sich nicht äußern. Es wurde ein Lärmschutzgutachten erstellt. Es werden alle
gesetzlichen Vorgaben eingehalten.

Ebenso fragt der Zuhörer, ob aus seiner Landwirtschaft die Grenzen der Staubemissionen und
Staubimmissionen eingehalten werden; er wird dies auf jeden Fall prüfen lassen. Herr Rehbein erklärt
dazu, dass die Beurteilung von Staubemissionen sehr schwierig ist und er eine Prüfung durch den Inves-
tor nicht für notwendig erachtet. Dazu fragt der Vorsitzende nach, ob ein Gespräch mit dem Landratsamt
stattgefunden hat. Das verneint Herr Rehbein. Von der Behörde kann eine Prüfung angeordnet werden,
wenn sie dies für notwendig hält.

Da der Rechtsanwalt der Gemeinde noch einige Fragen zum Städtebaulichen Vertrag hat (siehe Nicht-
Öffentlicher Teil), wird heute kein Beschluss gefasst (siehe Protokoll zum TOP Änderung Flächennut-
zungsplan).

Beschlussvorschlag:
a) Billigungsbeschluss des Vorentwurfs
 Der Gemeinderat billigt zur Aufstellung des Bebauungsplans „Solar Wohngebiet Kornäcker“ mit inte-

griertem Grünordnungsplan die von Auktor Ingenieur GmbH ausgearbeitete Planfassung und Begrün-
dung mit Umweltbericht, Begründung zum Grünordnungsplan und Spezieller artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag in der Vorentwurfs-Fassung vom 23.11.2022.

b) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie
der Öffentlichkeit

 Der Gemeinderat stimmt zur Aufstellung des Bebauungsplans „Solar Wohngebiet Kornäcker“ mit inte-
griertem Grünordnungsplan die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
nach § 3 Abs. 1 BauGB entsprechend den Verfahrensschritten des Baugesetzbuches (BauGB) zu.

Der Tagesordnungspunkt wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt.

Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Wintergartens, eines Anbaues, sowie einer
Dachgaube am bestehenden Wohngebäude auf dem Grundstück Flur-Nr. 114/2, Gemarkung Moos,
Würzburger Str. 23

Die Bauwerberin beantragt eine Baugenehmigung zur Errichtung eines Wintergartens, eines Anbaues so-
wie einer Dachgaube am bestehenden Wohngebäude auf dem Grundstück Flur-Nr. 114/2, Gemarkung
Moos, Würzburger Str. 23.
Das Vorhaben befindet sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, in einem Gebiet ohne
Bebauungsplan.
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Nach § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben hier zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.

Die Nachbarn haben dem Vorhaben zugestimmt.

Die Erschließung mit Straße, Wasser und Kanal ist gesichert.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Wintergartens, eines An-
baues sowie einer Dachgaube am bestehenden Wohngebäude auf dem Grundstück Flur-Nr. 114/2, Ge-
markung Moos, Würzburger Str. 23, zu.

Annahme von Spenden

Nachfolgend aufgeführte Spenden sind auf den Konten der Gemeinde Geroldshausen im Laufe der letz-
ten Jahre eingegangen:

Spendenzweck: Betrag;
Kindergarten 40,00 €
Kindergarten 250,00 €
Neugestaltung Spielplatz Gartenstraße 258,33 €
Neugestaltung Spielplatz Birkenstraße / Spielgeräte 581,00 €
Kindergarten 200,00 €
Spende für Kindergarten 50,00 €
Verzicht auf Auszahlung Fundgeld, Spende Kindergarten 335,94 €
Spende Kindergarten 500,00 €
Spende Kindergarten 200,00 €
Neue Outdoor-Bestuhlung im Kindergarten 244,50 e

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen stimmt der Annahme der oben angeführten Spenden zu.

Verlängerung des Optionszeitraums bezüglich des § 2b UstG

Der Bayerische Gemeindetag hat am 22.12.2022 Folgendes mitgeteilt:

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2022 die im Jahressteuergesetz 2023 vorgese-
hene Verlängerung des Optionszeitraums bezüglich des § 2b UStG um weitere zwei Jahre beschlossen.
Das „neue“ Umsatzsteuerrecht nach § 2b UStG kommt damit im Ergebnis bei einem Großteil der Kommu-
nen erst ab 2025 zur Anwendung.

Für alle Kommunen, die weiter im „alten“ Recht bleiben wollen, ist nichts veranlasst. Nach dem neuen §
27 Abs. 22a UStG gilt eine bereits im Jahr 2016 abgegebene Optionserklärung automatisch bis Ende des
Jahres 2024 weiter. Die Gemeinde Geroldshausen hat im Jahr 2016 die Option gewählt und wendet also
bisher das „alte“ Recht an.

Die Gemeinde könnte aber in das „neue“ Recht wechseln. Es müsste also ein Widerruf der Optionserklä-
rung zum Jahreswechsel erklärt werden. Ein solcher Widerruf ist schriftlich gegenüber dem zuständigen
Finanzamt zu erklären und bedarf eines Beschlusses des zuständigen Gremiums. Die Erklärung kann
auch rückwirkend abgegeben werden, so dass im Hinblick auf den nahen Jahreswechsel keine Eile gebo-
ten ist.
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Der Widerruf der Optionserklärung sollte jedoch nur erfolgen, wenn sich die Gemeinde sicher ist, dass der
Umstellungsprozess auf § 2b UStG vollständig und erfolgreich abgeschlossen wurde. Insbesondere soll-
ten alle notwendigen organisatorischen Maßnahmen getroffen worden sein. Zudem sollte eine Umstellung
nur erfolgen, wenn sich hieraus keine erheblichen finanziellen oder administrativen Mehrbelastungen er-
geben.

Da der Umstellungsprozess in der Verwaltungsgemeinschaft noch nicht vollständig abgeschlossen ist und
auch rechtliche Detailfragen zur Umsetzung des neuen Rechts von Seiten des Finanzministeriums noch
nicht geklärt sind, schlägt die Verwaltung vor, bis 31.12.2024 weiterhin von dem Optionsrecht Gebrauch
zu machen.

Ein GR erkundigt sich, ob auch für das Mitteilungsblatt im Jahr 2022 keine Umsatzsteuer fällig war. Das
bejaht der Vorsitzende.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen beschließt in Bezug auf die Anwendung des § 2b UStG
bis 31.12.2024 weiterhin von dem bisher ausgeübten Optionsrecht Gebrauch zu machen.

Festlegung eines/r Stellvertreters/in für Fau Verbandsrätin Flörchinger in die Schulverbandsver-
sammlung Kirchheim

Die Gemeinde Geroldshausen entsendet aktuell Herrn 1. Bgm. Ehrhardt und Frau Gemeinderätin Flör-
chinger in die Verbandsversammlung.

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, als Stellvertretung für Frau Kerstin Flörchinger ein weiteres
Mitglied des Gemeinderates in die Verbandsversammlung zu entsenden.

Der Vorsitzende schlägt als Stellvertreter von Frau Flörchinger Gemeinderat Marc Huber vor. Auf Nach-
frage erklärt dieser, dass er das Amt nach dem Beschluss annehmen würde.

Beschluss:
Als Stellvertretung für Frau Kerstin Flörchinger wird Herr GR Marc Huber in die Verbandsversammlung
entsandt.

Bürgerwindpark: Erweiterung des vorhandenen Windparks auf der Gemarkung Geroldshausen vor
Kleinrinderfelder Wald

Herr Thomas Jungkunz, wohnhaft in Geroldshausen, hat die Verwaltung darauf aufmerksam gemacht,
dass neben den vorhandenen Wind-
rädern weitere 2 – 3 Windräder er-
richtet werden könnten, falls die 10H-
Regel fällt.

Herr Jungkunz ist Projektentwickler
bei SÜDWERK Projektgesellschaft
mbH, Nürnberg, die z. B. den Solar-
park an der Bahnlinie bei Uengers-
hausen errichtet hat. Die Errichtung
der Windräder wäre genehmigungs-
frei, da es sich um ein Windvorbe-
haltsgebiet handelt. Die Gemeinde
hätte also keinerlei Einfluss. Deshalb
schlägt er vor, eine Bürgerwindpark-
genossenschaft zusammen mit den
Grundstückseigentümern zu errich-
ten. Der Bereich befindet sich
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allerdings im Flurbereinigungsverfahren, bei dem zur Zeit die vorläufige Besitzeinweisung erfolgt. Das Amt
für Ländliche Entwicklung ist über diesen Sachverhalt informiert.
Die Verwaltung hat die betroffenen Eigentümer zu einem Gespräch am 12.01.2023 eingeladen. Auf Grund
dieses Schreibens hat sich die Wotan Gruppe-Windenergie, 22605 Hamburg, gemeldet und mitgeteilt,
dass bereits vor dem Flurbereinigungsverfahren mit den Grundstückseigentümern Verträge abgeschlos-
sen worden seien, damit weitere Windräder errichtet werden können. Dies sei damals nur an der Boden-
Funkstelle bei Rottenbauer gescheitert. Die gesetzlichen Vorgaben haben sich geändert. Jetzt bestehe
die Möglichkeit, dass weitere Windkraftanlagen errichtet werden. Man sei aber grundsätzlich gegenüber
einer Bürgerbeteiligung offen. Ein Zuhörer ergänzt, dass es keine Möglichkeit gibt, die Verträge zu kündi-
gen.

Eine Beteiligung der Gemeinde am bereits bestehenden Windpark ist möglich und könnte mit 0,2
Cent/KWh Strom vergütet werden. Dies muss aber der Betreiber veranlassen. Ein GR bittet um Erklärung,
was eine Beteiligung der Gemeinde für Geroldshausen bedeutet würde. Der Vorsitzende informiert, dass
die Einnahmen im Umkreis der vorhandenen Windkraftanlagen anteilig auf die Gemeinden verteilt werden
würden.

Protokoll der Bürgerversammlung Geroldshausen 2022 am 04.11.2022

Der Vorsitzende stellt das Protokoll der Bürgerversammlung vor und erklärt, dass die angesprochenen
Themen im Gemeinderat beraten und ggf. beschlossen werden:

Bürgerversammlung Geroldshausen 2022 am 04.11.2022
Sitzungsleitung: 1. Bürgermeister Gunther Ehrhardt
Beginn: 20:00 Uhr Ende: 21:25 Uhr

Anwesende BürgerInnen: 30

1. Vortrag/Informationen des 1. Bürgermeisters
gem. Präsentationen (siehe Anlagen)

2. Anfragen/Anregungen aus der Bürgerschaft während des Vortrages des Bürgermeisters:

o Es wurden Verständnisfragen zur Verdoppelung der Kosten der Kinderbetreuung innerhalb von 4 Jah-
ren gestellt, die sich zum Großteil aus Personalkosten zusammensetzen.

o Anwesende Jugendliche weisen darauf hin, dass sehr wohl Bedarf für einen Jugendtreff in Geroldshau-
sen besteht, es jedoch keine Angebote gibt. Der Bürgermeister freut sich auf einen Vorschlag durch die
Jugendlichen für einen Besprechungstermin.

o Eine Bürgerin merkt an, dass für die Mauerpflanzen am Friedhof Rankhilfen aus Draht o.ä. angebracht
werden sollten.

o Nachfragen zur Zukunft der Mittagsbetreuung in Kleinrinderfeld wurden beantwortet.
o Auf Nachfrage eines Bürgers wurde die Lage, Gestaltung und der aktuelle Stand des geplanten Wohn-

gebietes zwischen Klingenstr. und Kornäcker erläutert.
o Ein Bürger weist die Gemeinde auf die Stolperstelle am Gehsteig Bahnstraße hin und regt eine farbliche

Markierung an.
o Auf die Frage zur Anzahl an Bauplätzen im Neubaugebiet Moos antwortet der Bürgermeister, dass circa

27 bis 28 Bauplätze geplant sind.
o Die Frage nach einem geplanten Neubaugebiet in Geroldshausen verneint der Bürgermeister, jedoch

ist für die Zukunft nach der Erschließung in Moos normalerweise wieder ein Gebiet in Geroldshausen
angedacht.

o Aufgrund von Fragen zum Umbau des Bahnhaltepunktes erklärt der Bürgermeister, dass der Zugang
des neuen Mittelbahnsteigs ausschließlich über eine barrierefreie Unterführung hergestellt wird.

o Eine Bürgerin regt an, das Bushäuschen in der Kirchheim Str. zu streichen oder mit Graffiti neu zu
gestalten.

Geroldshausen, den 04.11.2022
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Für das Protokoll:

gez. Manuel Schmitt gez. Gunther Ehrhardt
2. Bürgermeister 1. Bürgermeister

Protokoll der Bürgerversammlung Moos 2022 am 06.11.2022

Der Vorsitzende stellt das Protokoll der Bürgerversammlung vor und erklärt, dass die angesprochenen
Themen im Gemeinderat beraten und ggf. beschlossen werden:

Bürgerversammlung Moos 2022 am 06.11.2022
Sitzungsleitung: 1. Bürgermeister Gunther Ehrhardt
Beginn: 20:00 Uhr Ende: 21:25 Uhr

Anwesende BürgerInnen: 29

1. Vortrag/Informationen des 1. Bürgermeisters
gem. Präsentationen (siehe Anlagen)

2. Anfragen/Anregungen aus der Bürgerschaft während des Vortrages des Bürgermeisters:

o Auf Nachfrage wurde erläutert, dass die Kosten des interkommunalen Bauhofs nach Einwohnerzahlen
der Gemeinden aufgeteilt werden.

o Die Frage einer Bürgerin, warum der Schulbus in Geroldshausen durch die Hauptstraße fährt, wurde
erläutert.

o Mehrere Nachfragen zur Verkehrsberuhigung und den Parkbuchten in der Hauptstraße wurden erläu-
tert.

o Zum Thema Dorfplatz Moos wurde eine rege Diskussion mit vielen Anregungen durchgeführt, die laut
Bürgermeister im Gemeinderat diskutiert werden müssen.

o Ein Bürger weist auf Baumängel an den Kanaleinläufen in der Sonnenstr. hin, dies wird geprüft.
o Aufgrund mehrerer Fragen zum Wasserschaden im Kindergartenneubau, erklärt der Bürgermeister die

Entstehung und Sachlage ausführlich.
o Die Frage nach dem Raumbedarf der Mittagsbetreuung in der Grundschule wird erläutert.
o Mehrere Bürger regen an, gerade auch im Hinblick auf die Folgekosten die Bauplätze in Moos nicht alle

auf einmal zu vergeben, sondern über einen längeren Zeitraum verteilt.
o Auf die Nachfrage zu den Tätigkeiten am Wasserturm erklärt der Bürgermeister, dass dort eine Him-

melsliege errichtet wird.
o Mehrere Bürger sind der Auffassung, dass alle Gemeinderäte in beide Ortsteile zur Bürgerversammlung

kommen sollten und nicht nur in ihren Wohnortsteil.
o Mehrere Nachfragen zur Ausführlichkeit und dem Inhalt des Mitteilungsblatts wurden beantwortet.
o Die Frage nach der zweiten Himmelsliege der Gemeinde wird so beantwortet, dass die Liege am neu

gestalteten Spielplatz in Moos aufgestellt wird.
o Ein Bürger regt an zu klären, wann der verlegte Weg zwischen den Steinbrüchen auf der Anhöhe Rich-

tung Kirchheim endlich zurückverlegt wird.
o Ein Bürger fragt nach, ob der Weg am Bolzplatz entlang befestigt werden kann, was laut Bürgermeister

genehmigt und bereits geplant ist.
o Die Nachfrage nach einer gemeindlichen Bezuschussung von Zisternen verneint der Bürgermeister und

weist nochmals auf die schwierige Finanzlage der Gemeinde hin.

Geroldshausen, den 06.11.2022

Für das Protokoll:

gez. Manuel Schmitt gez. Gunther Ehrhardt
2. Bürgermeister 1. Bürgermeister
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Informationen / Sonstiges

Ausbau Glasfaser
Aktuell läuft die Vorplanung für die Gemeinden Kirchheim und Geroldshausen zum Ausbau des Glasfaser-
netzes. Die Standortsicherung für ca. 20 Schaltgehäuse (je Gemeinde) und die Feinplanung soll bis vo-
raussichtlich Ende März 2023 abgeschlossen sein. Die Tiefbauarbeiten werden danach beginnen und bis
Ende 2023 dauern. Fertigstellung ist für Mitte/Ende 2024 geplant.

Ein GR will wissen, ob man sich daran auch beteiligen kann, wenn man nicht in dem auszubauenden Ge-
biet liegt. Darauf antwortet der Vorsitzende, dass dies auf jeden Fall möglich sei, ihm sind schon 2 Fälle
bekannt.

„Dorfblatt Geroldshausen & Moos - Ihr jährlich erscheinendes Nachschlagewerk“
Der Vorsitzende stellt einen Entwurf des Neue Dorfblatts vor, dass in diesen Monat erscheinen soll. Un-
sere Dorfgemeinschaft lebt von der ehrenamtlichen Arbeit der Bürgerinnen und Bürger in den Kirchen,
Vereinen und Gruppen bei gemeinsamen Aktivitäten. So werden im Jahr 2023 mehr als 44 Veranstaltun-
gen angeboten. Vielen ist nicht bewusst, dass es z. B. beim Sportverein mehr als 10 verschiedene An-
sprechpartner gibt. Egal, ob beim Sportverein, bei den Feuerwehren oder beim Kindergartenverein: Wenn
die Bürgerinnen und Bürger den Namen im Dorfblatt lesen, tun sie sich erheblich leichter auf den An-
sprechpartner zuzugehen und sich an unserem Dorfleben zu beteiligen. So erhalten die Bürgerinnen und
Bürgern mit dem „Dorfblatt Geroldshausen & Moos - Ihr jährlich erscheinendes Nachschlagewerk“ einen
Überblick über das vielfältige Angebot in unserer Gemeinde. Besonders herauszustellen ist, dass sich in
unserem Dorfblatt auch die örtlichen Betriebe vorstellen.

Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Verkehrsüberwachung
Am 20.01.2023 wird bei der Bürgermeisterarbeitstagung auch zur möglichen interkommunalen Zusam-
menarbeit im Bereich Verkehrsüberwachung berichtet. Dabei wird auch der Entwurf einer Zweckver-
bandssatzung vorgestellt.

Begehung der Kindergärten durch FF Geroldshausen
Die FF Geroldshausen hat mit 19 Personen eine Begehung der beiden Kindergärten (Zaubernest und
Zauberbähnle) durchgeführt. Dabei wurde ein ausführlicher Bericht mit Feststellung, Absprachen und
Empfehlungen erstellt. Diese werden in Zusammenarbeit mit der Kindergartenleitungen abgearbeitet. Der
Vorsitzende bedankt sich für das wichtige Engagement bei der FF Geroldshausen.
Der Vorsitzende berichtet, dass auch eine Übung von der FF Geroldshausen im Kindergarten durchge-
führt wurde und zwar wurde den Kindern der Sirenenton vorgeführt und das Verhalten im Notfall erklärt.

Verlegung der April-Sitzung
Die Sitzung am 11.04.2023 ist direkt nach dem Ostermontag, also in den Osterferien. Somit ergibt sich die
Frage, ob alle Gemeinderäte anwesend sind. Der Vorsitzende bittet um ein Meinungsbild. Das Gremium
würden den 11.04.2023 als Sitzungstermin beibehalten.

Neubaugebiet „Bildacker“ Verlegung des Ortsschildes in Richtung Dorfmitte

Die Fahrzeuge fahren am Ortseingang Moos schon immer sehr schnell. Manche bezeichnen die Straße
als „Einflugschneise für Flugzeuge“. Deswegen wurde vor 10 Jahren im Rahmen des Radwegebaus das
Ortsschild in Richtung Geroldshausen versetzt. So sollte eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h
erreicht werden. Trotzdem fahren noch heute Fahrzeuge sehr schnell. Deswegen plant die Gemeinde zu-
sammen mit der Verkehrskommission eine Querungshilfe (Verkehrsinsel), damit die Geschwindigkeit
durch eine bauliche Maßnahme reduziert wird.

Vor kurzem haben verschiedene Kommunen sogar eine Initiative gestartet, dass innerorts die Geschwin-
digkeit von 50 km/h auf 30 km/h reduziert werden soll.
Die Verkehrskommission hält bisher an gesetzlichen Vorgaben fest, dass das Ortsschild Richtung Orts-
mitte verlegt werden muss. So müsste eigentlich auch das Ortsschild von Moos aus kommend am Orts-
eingang in Geroldshausen kurz vor die Mooser Straße verlegt werden. Damit ist eine paradoxe Situation
entstanden: Weil die Verkehrssicherheit – insbesondere für Fußgänger - verbessert werden soll, wird eine
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erhebliche Verschlechterung eintreten, da mit der Versetzung des Ortsschildes an dieser Stelle eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h festgelegt werden soll. Damit werden die Fahrzeuge 77 km/h fah-
ren dürfen. Damit wird die erlaubte Geschwindigkeit um mind. 20 km/h erhöht.
Das Gremium hält die Entscheidung, das Ortsschild
Richtung Ortsmitte zu verlegen, für falsch. Die Au-
tos fahren jetzt schon zu schnell in den Ort rein. Bei
70 km/h wird es für Radfahrer, die bis zur Ausfahrt
des Radweges in Höhe des jetzigen Ortsschildes
auf die Straße wechseln, schwieriger auf die Straße
zu fahren.

Ein GR macht den Vorschlag, eine Messstelle auf-
zustellen, um einen Nachweis an die Behörden er-
bringen zu können, dass die Geschwindigkeit be-
reits jetzt schon bei 50 km/h überschritten wird. Der
Vorsitzende berichtet, dass bereits eine Messung
durchgeführt worden ist.

Eine GR´in erkundigt sich, ob die Bebauungs-
grenze des Neubaugebietes dann weiter weg von
der Straße gesetzt wird z. B. wegen spielender Kin-
der usw. Dafür plädiert auch der Vorsitzende.

Ein Gemeinderat will wissen, ob der Schallschutz
im Neubaugebiet bei den Häusern wegen der er-
höhten Geschwindigkeit von 70 km/h denn noch
gewährleistet sei. Dazu äußert sich der Vorsit-
zende, dass dies durch die vorgeschriebenen
Schallschutzfenstern gewährleistet sei.

Ein Mitglied aus dem Gremium stellt fest, dass
nach Versetzung des Ortsschildes in Richtung
Ortsmitte das Parken auf der Würzburger Straße
nicht mehr möglich sei, da das Parken außerhalb
der Ortschaft nicht zulässig ist.

Der Vorsitzende wird auf jeden Fall nochmals mit
den zuständigen Behörden und ggf. dem Landrat reden, ob es bei der Entscheidung, das Ortsschild zu
versetzen und eine 70-er Zone zu errichten, bleibt.

Haushalt 2023
Der Vorsitzende bittet um ein Meinungsbild, an welchem Samstag im April die Haushaltsklausur stattfin-
den kann.

Das Gremium schlägt den 25.03.2023 vor.

Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gesucht – Interessierte aus dem Land-
kreis Würzburg können sich ab jetzt bewerben

Der Landkreis Würzburg sucht ab sofort Frauen und Männer, die am Amtsgericht und Landgericht Würzburg
als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Jugendstrafsachen teilnehmen. Jugendschöffen sind
ehrenamtliche Richter, müssen Beweise würdigen, Zeugenaussagen, Gutachten oder Urkunden interpre-
tieren können und sollen über besondere Erfahrung in Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Men-
schen verfügen. Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die im Landkreis Würzburg wohnen und
am 1.1.2024 mindestens 25 Jahre alt sind und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Bewerben können sich
deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Jugendschöffen sollen
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über soziale Kompetenz verfügen, also das Handeln eines jungen Menschen in seinem sozialen Umfeld
beurteilen können. Lebenserfahrung und Menschenkenntnis sind hierfür gute Voraussetzungen.

Bewerbungen an das Amt für Jugend und Familie
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Würzburg schlägt Kandidatinnen und Kandidaten vor. Aus die-
sen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2023 die
Haupt- und Ersatzschöffen.

Interessenten für das Amt eines Jugendschöffen richten ihre Bewerbung
bis zum 15. März 2023 an das Amt für Jugend und Familie FB31c, Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg,
Tel.: 0931/8003 – 5827 oder – 5831, Mail: kreisjugendamt@lra-wue.bayern.de.

Bewerbungsformular & weitere Informationen unter www.schoeffenwahl.de.

Schöffenwahl 2023

Im Frühjahr 2023 findet wieder die Wahl der Schöffen für den Zeitraum 2024 bis 2028 statt.
Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei den Strafkammern des Landge-
richts. Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt und kann nur von Deutschen versehen werden.

Sie haben die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des Schöffen zu bewerben oder Personen vor-
zuschlagen, die für dieses Ehrenamt geeignet sind. Vorschläge werden bis zum 31.03.2023 im
Rathaus Kirchheim (Zimmer 2) entgegengenommen.
Auf die amtliche Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl der Schöffen an den Anschlagtafeln der Gemeinde wird hingewiesen. Entspre-
chende Merkblätter liegen im Rathaus Kirchheim aus.

Tag der offenen Gartentür – Auszeit vom Alltagsstress
Gartentüren öffnen heuer am 11. Juni 2023 – Wer macht mit?

Für Gartenliebhaber ist der Garten ein Ort, um den Alltag und den Stress hinter sich und die Seele bau-
meln zu lassen. Besonders interessant ist es für Gartenbegeisterte, wenn sie in fremden Gärten auf Er-
kundungstour gehen und sich mit Gleichgesinnten austauschen können. Diese Gelegenheit bietet sich
Gartenliebhaberinnen und -liebhabern im Landkreis Würzburg erneut am Tag der offenen Gartentür, der
heuer am Sonntag, 11. Juni 2023 stattfindet.

Hierfür suchen das Landratsamt und der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Würzburg als
Veranstalter Gartenbesitzerinnen und -besitzer, die ihren Garten zahlreichen Besuchern für eine kleine
Auszeit im Grünen öffnen. Jessica Tokarek, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, freut
sich über große und kleine Gartenparadiese, Küchen- und Kräutergärten, romantische Landhaus- und
moderne Stadtgärten. Auch Gärten im Entstehen sind an diesem Tag gern gesehen, bieten sie doch Ge-
sprächsstoff sowohl für Besitzer als auch für Besucherinnen und Besucher.

Wer also in diesem Jahr seine Gartenpforte am 11. Juni für interessierte Gäste öffnen möchte, sollte sich
bis zum 15. März 2023 mit Jessica Tokarek in Verbindung setzen.

Wie schon in den vergangenen Jahren, besteht auch 2023 wieder die Gelegenheit, die Gärten individuell
und je nach gestalterischem Schwerpunkt, Blütenfülle und unabhängig bzw. zusätzlich zum offiziellen
„Tag der offenen Gartentür“ zu öffnen. Alle Informationen werden in einer Broschüre und in den Medien
veröffentlicht.
Weitere Informationen und Anmeldung bei Jessica Tokarek, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Lan-
despflege beim Landratsamt Würzburg, Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg, Tel. 0931 8003-5463, E-
Mail: j.tokarek@lra-wue.bayern.de.
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Was muss passieren, damit du häufiger den ÖPNV nutzt?
Einladung zum APG-Bürger-Workshop

Mehr Anbindungen, neues RufBus-Modell oder vielleicht eine ganz andere Idee? Dann hast du jetzt die
Chance den ÖPNV aktiv mitzugestalten. Jeder kann sich beteiligen: egal ob Einzelperson, Verein oder
Unternehmen. Wir wollen den Öffentlichen Personennahverkehr im südlichen Landkreis überprüfen und
weiterentwickeln. Deshalb laden wir dich herzlich zum APG-Bürger-Workshop ein, um dort Ideen und An-
regungen mit uns zu diskutieren. Der Workshop findet statt am

Dienstag, den 21.03.2023 um 19 Uhr
im Kartoffelkeller, Marktplatz 3, 97232 Giebelstadt.

Um den Workshop-Charakter gewährleisten zu können, ist die Teilnehmerzahl auf 30 Personen be-
schränkt. Bitte melde dich deshalb bis zum 07.03.2023 über unser Anmeldeformular unter
www.apg-info.de/Workshop bei uns an. Gerne
können auch schon vorab Fragen und Anregungen
an uns geschickt werden.

Um eine repräsentative Zusammensetzung des Teil-
nehmerkreises zu gewährleisten, werden wir neben
dem Zeitpunkt der Anmeldung bei Bedarf u.a. fol-
gende Auswahlkriterien zu Grunde legen: Wohnort,
Alter, Stammkartenbesitz.

APG – Das Kommunalunternehmen des Landkreises
Würzburg
Juliuspromenade 40-44, 97070 Würzburg,
Homepage: www.apg-info.de/Workshop
E-Mail: post@apg-info.de

Folgen der schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien – Landrat Thomas
Eberth ruft zum Spenden auf
Vor gut einer Woche wurde die türkisch-syrische Grenzregion von schweren Erdbeben getroffen
und die offizielle Zahl der Opfer steigt Tag für Tag. Aktuell ist von mehr als 40.000 Todesopfern
die Rede und die Überlebenden in der Erdbebenregion sind dringend auf Hilfe angewiesen. Auch
wenn seit den Beben nun schon mehrere Tage vergangen sind, ist die Notlage in der Türkei und
in Syrien unverändert groß.

Landrat Thomas Eberth ruft deshalb auch jetzt noch die Bürgerinnen und Bürger zum Spenden
auf: „Die erschreckenden Bilder, die uns über die Medien erreichen, machen das enorme Aus-
maß der Naturkatastrophe deutlich und wir alle sind in Gedanken bei den Menschen in der Erd-
bebenregion. Natürlich fühlen wir auch mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, deren Angehörige
und Bekannte direkt von den Erdbeben betroffen sind. Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist nach
wie vor enorm und die winterlichen Temperaturen verschlimmern die Situation in der Krisenre-
gion weiter. Jede Spende hilft, die Betroffenen und die Helferinnen und Helfer vor Ort zu unter-
stützen.“

Wer spenden kann und möchte, kann dies über verschiedene Hilfsorganisationen tun. Eine
kleine Auswahl an Spendenkonten finden Sie hier:

Deutsches Rotes Kreuz e.V.
IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07
BIC: BFSWDE33XXX
Stichwort: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien
Oder online unter: www.drk.de
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Ärzte der Welt e.V.
IBAN: DE06 1203 0000 1004 3336 60
BIC: BYLADEM1001
Stichwort: Nothilfe Türkei / Syrien
Oder online unter: www.aerztederwelt.org

Aktion Deutschland Hilft e.V.
IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30
BIC: BFSWDE33XXX
Stichwort: Erdbeben Türkei Syrien
Oder online unter: www.aktion-deutschland-hilft.de

Bayernwerk belohnt Energie für Nachhaltigkeit - Bürgerenergiepreis zeichnet gesellschaft-
liches Engagement rund um Nachhaltigkeit und klimaschonende Energienutzung aus

Bewerbungen für Bürgerenergiepreis Unterfranken 2023 möglich – Bürgerinnen und Bürger zur
Teilnahme aufgerufen - 10.000 Euro für die Energiezukunft

Nachhaltiges Handeln bestimmt den Weg zu einem klimaneutralen Bayern. „Schon seit Jahren zeichnen
wir Menschen aus, die ihre persönliche Energie einem nachhaltigen Bayern widmen. Das ist Bürgerener-
gie im besten Sinne“, betont Markus Leczycki, der beim Bayernwerk die Partnerschaften mit den bayeri-
schen Kommunen verantwortet.

Die Teilnahmebedingungen, die Online-Bewerbung und Videos der Vorjahressieger sind im Internet unter
www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis zu finden. Alle Bewerbungen, die bis zum 22. Mai 2023 hochge-
laden werden, nehmen in dieser Bewerbungsrunde teil. Später eingehende Bewerbungen werden im
Folgejahr berücksichtigt.

Die Gewinner werden durch eine Fachjury benannt, die auch die Höhe des Preisgeldes festlegt.

Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die Projektverantwortliche des Bayernwerks, Annette Sei-
del, Telefon 09 21-2 85-20 82, annette.seidel@bayernwerk.de.



Gemeinde Geroldshausen     Seite 19

Einwohnermelde und- Passamt am
28. Februar 2023 geschlossen

Am Dienstag, 28. Februar 2023 hat das
Einwohnermelde- und Passamt wegen ei-
nes Seminars ganztägig geschlossen. Wir
bitten um entsprechende Beachtung.

Rathaus Geroldshausen jeden
1. Samstag im Monat geöffnet

Die nächste Samstagssprechstunde des
Bürgermeisters findet am 4. März 2023 von
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Rathaus Gerolds-
hausen statt.

Einwohnermelde- und Passamt
im Rathaus Kirchheim einmal im Monat

am Samstag geöffnet

Nächster Termin am Samstag, 4. März
2023 von 8:30 Uhr – 12:30 Uhr

Auch am Samstag können Termine nur nach
vorheriger Vereinbarung wahrgenommen
werden. Bitte rufen Sie uns an: Tel. 09366
9061-0.

Bitte beachten Sie:
Am darauffolgenden Montag, 06.03.2023
bleibt das Einwohnermeldeamt dann ge-
schlossen.

Im Übrigen erinnern wir an die zeitsparende
Zahlungsmöglichkeit des Bankeinzugs. For-
mulare hierfür liegen in der Gemeinde aus.

Seniorenkreis
Geroldshausen – Moos

Wir treffen uns am
Mittwoch, 1. März 2023

um 14.30 Uhr
im Evang. Gemeindehaus zum
gemütlichen Beisammensein

bei Kaffee und Kuchen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

MÜLLABFUHRTERMINE
Restmülltonne:   03.03., 17.03., 31.03.
Biotonne:  10.03., 24.03.
Blaue Papiertonne: Freitag, 10.03.
Gelbe Tonne: Dienstag, 14.03.

Informationsangebot zur Existenzgründung, Exis-
tenzerhaltung und

Unternehmensnachfolge

Der nächste Sprechtag ist am Donnerstag, 9. März
2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr. Anmeldung bei Brigitte
Schmid, Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung,
Tel. 0931 8003-5112.
Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de.

EUTB® Teilhabeberatung des BBSB e.V.

Wir beraten Sie individuell, kostenlos und um-
fassend an einem Ort Ihrer Wahl. Wir neh-
men uns Zeit für Sie und Ihre Angehörigen.
Tel.: 0931 465 295 11
Mobil: 0151 25045151 (Volker Tesar)
Mobil: 01717955759 (Barbara Noll)
teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org
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Kirchliche Nachrichten
der katholischen Filialgemeinden

Geroldshausen und Moos

Pfarramt Kirchheim Tel.: 09366 522 Fax: 09366 982 921
e-mail: pfarrei.kirchheim@bistum-wuerzburg.de
Öffnungszeiten: Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr

Mittwoch 12.00 – 14.00 Uhr
Donnerstag  15:00 - 18:00 Uhr

Pfarreiengemeinschaft Sankt Petrus - Der Fels: www.pg-sanktpetrus.de
Pfarrer: Pfr. Dr. Jerzy Jelonek
Tel.- Büro Waldbrunn: 09306 1244 e-mail: jerzy.jelonek@bistum-wuerzburg.de
Pfarrvikar: Frank Elsesser
Tel. - Büro Kirchheim: 09366 522 e-mail: frank.elsesser@bistum-wuerzburg.de
Gemeindereferent: Bernd Müller
Tel. - Büro Eisingen 09306 98 38 05 e-mail: bernd.mueller@bistum-wuerzburg.de
Gemeindeassistentin Maria Düchs
Tel. - Büro Eisingen 09306 98 38 05 e-mail: maria.duechs@bistum-wuerzburg.de
____________________________________________________________________________________________

für St. Thomas Morus, Geroldshausen

So. 05.03. 2. FASTENSONNTAG
10:15 Wort-Gottes-Feier

So. 12.03. 3. FASTENSONNTAG
10:15 Messfeier

So. 19.03. 4. FASTENSONNTAG (Laetare)
10:15 Wort-Gottes-Feier

So. 26.03. 5. FASTENSONNTAG
10:15 Messfeier

für St. Nikolaus, Moos

Fr. 03.03. 18:00 Messfeier

So. 05.03. 2. FASTENSONNTAG
09:00 Messfeier

So. 12.03. 3. FASTENSONNTAG
  9:00 Wort-Gottes-Feier

Fr. 17.03. 18:00 Messfeier

So. 19.03. 4. FASTENSONNTAG (Laetare)
09:00 Messfeier

Sa. 25.03. 18:00 Vorabendmesse

Fr. 31.03. 18:00 Messfeier
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Obst- und Gartenbauverein Geroldshausen

E I N L A D U N G

zur Jahreshauptversammlung
am Mittwoch, 22. März 2023, um 20:00 Uhr,

in der Sportgaststätte.

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht der Schriftführerin
3. Bericht des Kassenwartes
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Wünsche und Anregungen
6. Bilderserie von Klaus Nees

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und das damit verbundene Interesse an unseren Aktivitäten.

Irgendwo zwischen Winter und Frühling, evt. In den Monaten Februar/März, wagt die Na-
tur einen neuen Lebenszyklus. In Jahren mit einem sanften Übergang nimmt man es be-
wusst wahr, wenn langsam die Knospen brechen und sich die ersten Blüten hervorwa-
gen. In Jahren mit starkem Temperaturwechsel bemerken wir es oft erst, wenn die Natur
schon voll erblüht ist.
Wer einen Magnolienstrauch oder -baum im Garten, vielleicht auch beim Nachbarn in
Sichtweite, hat, wird jedes Jahr erneut von der Blütenpracht überrascht. Um sich die Ent-
täuschung durch Erfrierungen bei Spätfrösten zu ersparen, sollte bei Neuanpflanzung zu
Spätblühern gegriffen werden.

Im Gemüsegarten lohnt sich ein Durchgang, um zu sehen, welche Kulturen die kalten,
nassen Monate einigermaßen überstanden haben. Bei wärmeren Temperaturen in den
Monaten März/April empfiehlt es sich für Rhabarber-Liebhaber diesen mit Vlies oder Foli-
entunnel abzudecken. Ganz schnell wächst er dann heran und Sie können die ersten,
zarten Stangen ernten.
Haben Sie ihr vorjähriges Saatgut schon sortiert? In Ruhe können jetzt fehlende Sorten
eingekauft und ersetzt werden.

Der Falter „Das Landkärtchen“ wurde zum Insekt des Jahres 2023 gewählt. Er ist ein
Überraschungsfalter, denn er zeigt sich während des Jahres in zwei verschiedenen Far-
ben. Er lebt in zwei Generationen! Um ihn, wie auch andere Falter in den Garten zu lo-
cken, sollte eine feuchte, schattige Umgebung vorhanden sein.
Als Blume des Jahres wurde eine kleine unauffällige Wiesenpflanze, die „Kleine Brau-
nelle“ gewählt. An dem bis zu 25 cm hoch werdenden Lippenblütler saugen und ernähren
sich ca. 18 Schmetterlingsarten.

Ihr Obst- und Gartenbauverein Geroldshausen
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Leider verlassen uns im März drei Kolleginnen/Kollegen, wodurch sich die Personal-
situation weiter verschlechtert. Es kann zu weiteren Kürzungen der Öffnungszeiten
kommen, bitte beachtet die Aushänge am Laden!

Euer Dorfladen Team
Telefon: 09366/9800490
E-Mail: dorfladen.geroldshausen@gmail.com

Der Dorfladen Geroldshausen-Moos sucht:

Verkäufer (m/w/d) auf 520 € Basis
(auch Schüler und Studenten v.a. für Samstag)

Bei Interesse, bitte Kurzbewerbung an dorfladen.geroldshau-
sen@gmail.com

oder
Dorfladen Geroldshausen-Moos UG (haftungsbeschränkt)
Hauptstraße 30
97256 Geroldshausen
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Suchen für älteres Ehepaar ca. 2 Std. pro
Woche eine Putzhilfe.

Bei Interesse bitte unter Tel.: 0171/2739920
oder 0157/59658677 melden.

Suche 1 Zimmer oder kleine Wohnung für
eine Person in Geroldshausen zu mieten.

Tel.:  0176/86423577
E-Mail: elmahdifahsi@gmail.com

Überregional tätige Steuerkanzlei sucht
zur Verstärkung des Teams qualifizierte/n

Steuerfachangestellte/
oder Buchhalter/in (m/w/d)

zur selbständigen Bearbeitung anspruchsvol-
ler Mandantenbuchhaltungen.
Flexible Arbeitszeit, teilweise Homeoffice,
auch in Teilzeit werden angeboten.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewer-
bung, gerne per Mail.

Steuerkanzlei Peter Götz
Am Wasserhaus 14
97268 Kirchheim-Gaubüttelbrunn
Telefon: 09336/602
Mail: petergoetz-kirchheim@t-online.de
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33. Würzburger Residenzlauf am 30. April 2023
Anmeldungen für Kitas und Schulen ab sofort möglich

Die Anmeldephase für den 33. Würzburger Residenzlauf am 30. April 2023 hat begonnen. Ab sofort kön-
nen sich wieder Kindergärten und Schulklassen aus Stadt und Landkreis Würzburg zu den Kindergarten-
und Schulläufen im Rahmen des Residenzlaufes anmelden. Anmeldeschluss ist am 3. April 2023.

Konstante Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren
Mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche machten sich seit Beginn der Kindergarten- und Schulläufe im
Jahr 2003 auf den Weg rund um die Würzburger Residenz. „Uns sind die seit Jahren konstant gebliebe-
nen Anmeldezahlen sehr wichtig.“, betonte Tonia Ebner vom Gesundheitsamt Würzburg, das gemeinsam
mit dem Fachbereich Sport der Stadt Würzburg zu den Kindergarten- und Schulläufen aufruft. „Wir stre-
ben keine Teilnehmerrekorde an, sondern freuen uns über jedes Kind und alle Jugendlichen, die an der
Aktion teilnehmen und Spaß daran haben sich gemeinsam zu bewegen.“ Auch der Ausfall des „richtigen
Residenzlaufes“ in den letzten drei Jahren, aufgrund der Corona-Pandemie, hat die Begeisterung von
Schülerinnen, Schülern und Kindergartenkindern nicht getrübt. So wurden beispielsweise die Sonderaktio-
nen 2021 und 2022 erfreulich gut angenommen.

Anmeldebedingungen
„Die Organisatoren sind einfach nur froh, wieder zu den populären Kindergarten- und Schulläufen zurück-
kehren zu können“, so Ebner. Es wird die Teilnahme im Gruppen- bzw. Klassenverbund unterstützt.

Alle Kindergartenkinder, die gemeinsam mit ihrem Kindergarten am Lauf teilnehmen, profitieren von einer
vergünstigten Startgebühr von zwei Euro pro Teilnehmenden. Eltern und Erzieherinnen gehen kostenlos
mit an den Start.

Auch Schulklassen, die sich mit mindestens sechs Teilnehmenden (bzw. mit mindestens 50 Prozent der
Klassenstärke bei Klassen mit weniger als elf Kindern) anmelden, zahlen statt der regulären neun Euro
lediglich zwei Euro pro Läufer. Als Andenken gibt es für alle, die antreten, ein Residenzlauf-Funktionsshirt
dazu.

Die Kindergarten- und Schulläufe werden bereits seit Jahren durch die Initiative „Gesund.Leben.Bayern.“
des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege finanziell gefördert.

Weitere Informationen zu den Läufen sowie zur Anmeldung gibt es unter www.residenzlauf.de. Anmelde-
schluss für die Kindergarten- und Schulläufe ist am Montag, 3. April 2023. Bei Fragen stehen das Ge-
sundheitsamt Würzburg und das Sportamt der Stadt Würzburg unter Tel. 0931 8003-5943 bzw. 0931
7908450 zur Verfügung.
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APOTHEKENDIENSTPLAN
27. Februar 2023 bis 2. April 2023

Gruppe 1:
Apotheke am Rosengarten
Am Rosengarten 22, 97270 Kist
( 09306/3125
Schwalben-Apotheke Knaus-Center
Marktbreiter Str. 11, 97199 Ochsenfurt
( 09331/983377
04.03., 15.03., 26.03.

Gruppe 2:
Brunnen-Apotheke
Aug.-Bebel-Str. 55-59, 97297 Waldbüttelbrunn
( 0931/3043020
Rats-Apotheke
Hauptstr. 31, 97199 Ochsenfurt
( 09331/2340
05.03., 16.03., 27.03.

Gruppe 3:
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße
Hauptstr. 34, 97204 Höchberg
( 0931/48444
Stadt-Apotheke
Hauptstr. 40, 97199 Ochsenfurt
( 09331/2330
06.03., 17.03., 28.03.

Gruppe 4:
St. Sebastian-Apotheke
Hauptstr. 24, 97246 Eibelstadt
( 09303/8448
Tauber-Apotheke
Rothenburger Str. 1, 97285 Röttingen
( 09338/981824
07.03., 18.03., 29.03.

Gruppe 5:
Klingentor-Apotheke
Tückelhäuser Str. 9, 97199 Ochsenfurt
( 09331/80665
Riemenschneider-Apotheke
Hauptstr. 19, 97249 Eisingen
( 09306/1224
08.03., 19.03., 30.03.

Gruppe 6:
Apotheke Kleinrinderfeld
Jahnstr. 1, 97271 Kleinrinderfeld
( 09366/9801103
Schloss-Apotheke
Schlossplatz 5, 97340 Marktbreit
( 09332/3046

Stern-Apotheke
Würzburger Str. 20, 97215 Uffenheim
( 09842/444
09.03., 20.03., 31.03.

Gruppe 7:
Engel-Apotheke
Hauptstr. 23, 97199 Ochsenfurt
( 09331/87700
St.-Martin-Apotheke
Würzburger Str. 3, 97264 Helmstadt
( 09369/980280
27.02., 10.03., 21.03., 01.04.

Gruppe 8:
St.-Michaels-Apotheke
Würzburger Str. 2, 97268 Kirchheim
( 09366/6933
Stadt-Apotheke im Edeka-Markt
Nürnberger Str. 5, 97215 Uffenheim
( 09842/953540
28.02., 11.03., 22.03., 02.04.

Gruppe 9:
Adler-Apotheke
Marktstr. 6, 97340 Marktbreit
( 09332/3423
Franken-Apotheke
Ansbacher Str. 5, 97215 Uffenheim
( 09842/8271
Marien-Apotheke
Würzburger Str. 5-7, 97234 Reichenberg
( 0931/661030
01.03., 12.03., 23.03.

Gruppe 10:
Engel-Apotheke im Mainärztehaus
Jahnstr. 5, 97199 Ochsenfurt
( 09331/9833378
Rathaus-Apotheke
Würzburger Str. 6, 97292 Uettingen
( 09369/2755
02.03., 13.03., 24.03.

Gruppe 11:
Florian-Geyer-Apotheke
Marktplatz 11, 97232 Giebelstadt
( 09334/99917
Schwanen-Apotheke
Marktplatz 8, 97239 Aub
( 09335/595
03.03., 14.03., 25.03.
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils ab
08.00 Uhr früh und endet am nächsten Tag
um dieselbe Zeit.
Änderungen vorbehalten!
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Notrufnummern:
Polizei: 110
Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:        116117

NOTFALLDIENSTE
Bereitschaftspraxis Würzburg
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag:   8 – 21 Uhr

Bereitschaftspraxis Kitzingen
Keltenstr. 67, 97318 Kitzingen
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag:   9 – 21 Uhr
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt hat bis
auf weiteres geschlossen.

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst:
Wenn es aufgrund der Erkrankung nicht möglich
ist, eine der Bereitschaftspraxen persönlich auf-
zusuchen und außerhalb der Öffnungszeiten der
Bereitschaftspraxis sowie der behandelnde
Arzt/Hausarzt nachts sowie an Wochenenden
und Feiertagen nicht erreichbar ist, ist der ärztli-
che Bereitschaftsdienst unter

Ruf-Nr. 116117
zu erreichen. Hier erfahren Sie, welcher Arzt in
der Region Bereitschaftsdienst hat.

Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der
Rettungsdienst unter der Ruf-Nr. 112 zu errei-
chen.
-----------------------------------------------------------
Zahnärztlicher Notdienst:
Die zahnärztlichen Notdienste sind im Internet
unter www.notdienst-zahn.de unter der Rubrik
„Presse“ abrufbar.
Fragen zu den Notdiensten beantwortet die zu-
ständige Bezirksstelle der KZVB, Tel.:
0931/32114-11.

Der Apotheken-Notdienstfinder
22 8 33 *

von jedem Handy ohne Vorwahl
Handy: 22 8 33 *
Festnetz: 0800 00 22 8 33 **
SMS: „apo“ an 22 8 33 *
*max. 69 ct/Min/SMS **kostenlos

Jugendwerk der AWO sucht Freizeittea-
mer*innen

2023 bietet das Jugendwerk der AWO wieder zahlrei-
che Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche, um
ihnen schöne Sommerferien und ein wenig Abwechs-
lung bereiten zu können.
Deshalb werden ehrenamtliche Freizeitteamer*innen
gesucht! Alle jungen Menschen zwischen 14 und 30
Jahren, die Lust haben in einem bunten Team von kre-
ativen Köpfen Kindern und Jugendlichen unvergessli-
che Ferien zu bieten, können sich melden über
info@awo-jw.de oder 0931-299 38 264.
Nähere Informationen gibt es auch im Internet unter:
www.awo-jw.de

Selbstverteidigung- und Selbstbe-
hauptungskurse für Frauen und
Mädchen

Die Frauenberatungsstelle im SkF (Sozialdienst
katholischer Frauen) bietet im Frühjahr 2023
zweitägige WenDo-Kurse für Frauen und Mäd-
chen an. Kursinhalt ist die Erweiterung von
Handlungs- und Verhaltensmöglichkeiten in
grenzüberschreitenden Alltagsituationen sowie
die Abwehr und das Eingreifen bei körperlichen
Angriffen. Dieses Angebot wird von den Gleich-
stellungsstellen in Stadt und Landkreis unter-
stützt.

Die Termine:
18./19. März für Frauen ab 22 Jahren bis ins
hohe Alter
29./30. April für Mädchen im Alter von 16-21 Jah-
ren
Jeweils von 9 – 14 Uhr in der Frauenberatungs-
stelle, Huttenstraße 29B, Würzburg

Kosten nach eigenem Ermessen ab 20 Euro.

Nähere Infos erfahren Sie über unsere Home-
page oder gerne per E-Mail oder Telefon. Wir bit-
ten um eine vorherige Anmeldung, da die Teil-
nehmerinnenzahl begrenzt sind.

Kontakt: Frauenberatungsstelle im SkF
Telefon: 0931/450070, E-Mail: fb@skf-wue.de
Homepage: www.skf-wue.de/ Frauenberatung
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